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Externe Prüfungsteilnahmen und Zulassung 
aufgrund einer schulischen Berufsausbildung

Neben der Abschlussprüfung nach einer dualen Berufs-
ausbildung mit Ausbildungsvertrag im dualen System 
bietet das BBiG (bzw. die HwO) weitere Möglichkeiten 
der Zulassung zur Abschlussprüfung bei der zuständigen 
Stelle. Zum einen kann eine Zulassung aufgrund von Be-
rufserfahrung (oder einem anderen Nachweis über den 
Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit) erfolgen; 
hiermit können auch informell erworbene Kompetenzen 
anerkannt werden. Zum anderen können Absolventen 
und Absolventinnen einer schulischen Berufsausbildung, 

die einem anerkannten dualen Ausbildungsberuf ent-
spricht, zur Kammerprüfung zugelassen werden. Insbe-
sondere um Jugendliche, die in Zeiten eines Ausbildungs-
stellenmangels auf schulische Berufsausbildungsgänge 
ausgewichen sind, nicht zu benachteiligen, wurde mit 
der Revision des BBiG im Jahr 2005 diese Zulassungsart 
neu geregelt.136 Beide Fälle der Zulassung zur Kammer-
prüfung werden im Rahmen der Berufsbildungsstatistik 
unter „Externenprüfungen“ bzw. „Externenzulassungen“ 
E  gefasst. 

136 Zur Neuregelung der Zulassung zur Kammerprüfung aufgrund einer Berufsausbildung 
im Kontext eines Ausbildungsplatzmangels siehe Lehmpfuhl/Müller-Tamke 2012 
und Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016.

Tabelle A5.7-2:  Erste Teilnahme an Abschlussprüfungen1 der Auszubildenden des dualen Systems 2019 und Art 
der Zulassung zur Prüfung nach Bundesländern und nach Zuständigkeitsbereichen2, Deutschland

Bundesland/ 
Zuständigkeitsbereich2

Erstprüfungen 2019 darunter nach Art der Zulassung:

Teilnehmner/-innen
fristgemäß vorzeitig nach Verlängerung

absolut
in % (aller Erst-

prüfungen)
absolut

in % (aller Erst-
prüfungen)

absolut
in % (aller Erst-

prüfungen)

Baden-Württemberg 59.421 53.295 89,7 5.271 8,9 855 1,4

Bayern 73.710 68.667 93,2 3.957 5,4 1.086 1,5

Berlin 10.779 8.160 75,7 1.917 17,8 705 6,5

Brandenburg 7.269 6.507 89,5 516 7,1 249 3,4

Bremen 4.398 3.807 86,6 561 12,8 30 0,7

Hamburg 9.996 8.718 87,2 1.257 12,6 21 0,2

Hessen 27.747 23.037 83,0 4.557 16,4 153 0,6

Mecklenburg-Vorpommern 5.274 4.857 92,0 270 5,1 150 2,8

Niedersachsen 42.021 38.004 90,4 3.291 7,8 729 1,7

Nordrhein-Westfalen 88.212 78.141 88,6 8.352 9,5 1.719 1,9

Rheinland-Pfalz 19.068 17.289 90,7 1.350 7,1 429 2,2

Saarland 4.818 3.762 78,0 735 15,2 324 6,7

Sachsen 13.815 13.158 95,2 621 4,5 36 0,3

Sachsen-Anhalt 7.512 6.822 90,9 372 5,0 315 4,2

Schleswig-Holstein 14.886 12.846 86,3 1.947 13,1 93 0,6

Thüringen 7.287 6.939 95,2 333 4,6 15 0,2

Industrie und Handel 248.151 216.204 87,1 28.542 11,5 3.405 1,4

Handwerk 89.769 85.572 95,3 2.349 2,6 1.848 2,1

Öffentlicher Dienst 12.588 11.400 90,6 1.053 8,4 135 1,1

Landwirtschaft 10.341 10.071 97,4 159 1,5 111 1,1

Freie Berufe 33.771 29.202 86,5 3.186 9,4 1.383 4,1

Hauswirtschaft 1.593 1.560 97,9 9 0,6 24 1,5

Deutschland/Bereiche  
insgesamt

396.213 354.009 89,3 35.298 8,9 6.909 1,7

1  Erstprüfungen 2019 der Auszubildenden des dualen Systems (Abschlussprüfungen ohne Wiederholungsprüfungen).
2  Maßgeblich für die Zuordnung der Auszubildenden zu den Zuständigkeitsbereichen ist i. d. R. nicht der Ausbildungsbetrieb, sondern die zuständige Stelle für den Aus-

bildungsberuf (vgl. E  in Kapitel A1.2). Auszubildende, die z. B. in Betrieben des öffentlichen Dienstes oder der freien Berufe für Berufe der gewerblichen Wirtschaft 
ausgebildet werden, sind den Zuständigkeitsbereichen Industrie und Handel oder Handwerk zugeordnet.

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der  
statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31. Dezember), Berichtsjahr 2019. Absolutwerte aus  
Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der  
Einzelwerte abweichen. Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung.                                                                                                     BIBB-Datenreport 2021




